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3.1

Das strukturanalytische Defizit der 


Vernehmungsforschung

Die Vernehmungspraxis der Polizei wurde in der Bundesrepublik bislang von der Polizeiforschung kaum berührt. „Diese Forschungslücke verwundert um so mehr,“ – diese 1977 von Peter Malinowski und Manfred Brusten getroffene Feststellung gilt auch heute noch – „als gerade der Vernehmung ein ganz zentraler Stellenwert im Rahmen polizeili​cher Tätigkeit zukommt: sie ist nicht nur der Ort, an dem vorangegangene verdacht​gesteuerte Selektionen konkretisiert und verstärkt werden, sie ist auch die letztlich entscheidende Schaltstelle im Strafverfolgungsprozeß überhaupt.“ (1977: 104) Aus​schlaggebend für die eher kümmerliche Forschungslage war auch das spannungs​geladene Verhältnis zwischen den Sozialwissenschaftlern und der Polizei, das zu erheb​lichen Restriktionen beim Feldzugang führte.

Als es uns dann ab 1988 doch gelang, sensible Daten (Beobachtungs- und Tonband​protokolle) von tatsächlichen Vernehmungen zu erheben, haben wir die Auswertung der Daten an den Prinzipien eines handlungstheoretischen Strukturalismus
 orientiert. Im Vordergrund unserer Analysen stand die Frage nach dem das Handeln der Verneh​mungsbeamten motivierenden handlungstypspezifischen Rahmen. Es ging und es geht uns darum, das polizeiliche Vernehmen aus seinen handlungstypspezifischen Rahmenbe​dingungen heraus verstehbar zu machen und es entsprechend zu beschreiben. Diese Rekonstruktionsebene ist in den bis dahin einzigen nennenswerten Vernehmungsanaly​sen – der polizeisoziologischen von Brusten und Malinowski und der kommunikations​analytischen von Banscherus und Schmitz – vernachlässigt worden.

-
Banscherus (1977) und Schmitz (1978 und 1983) haben Daten von simulierten Vernehmungen mit ‚echten‘ Vernehmungsbeamten erhoben, und sie kamen in der Auswertung dieser Daten zu dem Ergebnis, daß die von den Vernehmungsbeamten häufig gewählten zwangskommunikativ komplementären und interrogativen Verfah​rensroutinen nahezu zwangsläufig zu Vernehmungsfehlern führen und eine eigen​initiative Beteiligung des Beschuldigten oder Zeugen am Vernehmungsgeschehen zwangsläufig unterbinden. Fundiert sei die Wahl dieses Vernehmungsansatzes in der institutionell abgesicherten Aushandlungsmacht der Vernehmungsbeamten, die es ihnen gestatte, entsprechende Strategien selbst gegenüber kompetenten Beschuldigten durchzusetzen. Dabei blieb allerdings die Frage offen, warum die Beamten ihre Aushandlungsmacht nicht für die Durchsetzung einer der Wahrheitserforschung dienlicheren Form des Vernehmens einsetzen. Das Motiv für die Wahl der als proble​matisch erkannten Vernehmungspraxis blieb so unerforscht.

-
Auf der Basis von „Darstellungen, wie sie in der Polizeiliteratur zu finden sind, und auf (der Basis von; N.S.) Informationen aus persönlichen Gesprächen mit Kriminal​beamten“ (Brusten/Malinowski 1975: 58) haben Brusten und Malinowski ihre Analy​sen der polizeilichen Vernehmungswirklichkeit betrieben (1975, 1977). Sie kamen dabei – ähnlich wie Banscherus und Schmitz – zu dem Ergebnis, daß Beschuldigte in polizeilichen Vernehmungen als Folge des Einsatzes kommunikativer Zwangsformen zu „Objekte(n) innerhalb des weiteren Strafprozeßes“ (1977: 110) degradiert werden. In erster Linie betroffen seien die sozial randständigen Bevölkerungsgruppen. Ihre kommunikativen Alltagsroutinen reichten kaum aus, um eine „kommunikative Gegen​macht“ aufzubauen. Insgesamt führe die polizeiliche Vernehmungspraxis so zu einer Stabilisierung der gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnisse. Ermöglicht werde dieser sozialstrukturelle Reproduktionseffekt durch die „relativ breiten Handlungs- und Ermessensspielräume sowie eine institutionell abgesicherte Definitionsmacht der Polizei“ (1975: 88) im Zusammenspiel mit handlungsausrichtenden „heterogenen Systembedingungen“ (1975: 88).

Brusten und Malinowski sind – ganz im Geiste des labeling approach – in erster Linie an der Bestimmung der Folgen der polizeilichen Vernehmungspraxis interessiert: an der sozial ungleichen Zuschreibung des Etiketts ‚kriminell‘ und an der resultierenden sozialstrukturellen Wirkung. Problematisch ist dabei aus handlungs​theoretischer Sicht, daß die Motivierung der Vernehmungspraxis vorschnell auf die „heterogenen Systembedingungen“ ausgelagert wird. Damit verzichten Brusten und Malinowski darauf, die Motivierung des Vernehmers aus der Handlungslogik des Vernehmens selbst, aus dem primären Handlungsrahmen, zu verstehen. Sie verzichten darauf, die „Strukturbedingungen innerhalb der eigentlichen Vernehmung“ (vgl. Brusten/Malinowski 1975: 88) mit Blick auf deren motivierende Kraft zu rekonstruie​ren.

Daß es uns bei der Suche nach den vernehmungsleitenden Motiven nicht um persönlich​keitsspezifische Beweggründe gehen kann, braucht nicht weiter erörtert zu werden. Es geht um die den Vernehmungsbeamten auferlegten handlungstypspezifischen, um die struk​turalen Motive, aus denen das beobachtbare Vernehmen von Beschuldigten verstehbar wird. Es geht um die Probleme, denen sich ein Vernehmungsbeamter bei der Wahrheits​erforschung in Beschuldigtenvernehmungen in Anbetracht eines vorgegebenen Hand​lungsrahmens zwingend zu stellen hat, die er ‚lösen‘ muß und die sein Handeln von daher in typischer Weise leiten. Das Augenmerk ist also nicht in erster Linie auf die beobachtbaren Lösungen und ihre Wirkungen, sondern zuerst auf die sich ‚hinter den Lösungen verbergenden‘ und die beobachtbaren Lösungen anregenden Handlungs​probleme gerichtet. 

Solche Handlungsprobleme lassen sich am genauesten einzelfallanalytisch rekon​struieren. Die über die Daten repräsentierten Lösungsbesonderheiten werden dabei schrittweise als typische Besonderheiten herausgearbeitet und auf dieser Ebene verall​gemeinert. Die Durchführung entsprechender Einzelfallanalysen war nur möglich, weil uns Tonbandprotokolle von polizeilichen Beschuldigtenvernehmungen zur Verfügung standen. Nach der Transkription dieser Protokolle habe ich die Vernehmungen in exten​siven Feinanalysen und nach dem Prinzip der minimalen und maximalen Kontrastierung auf die von den Vernehmungsbeamten zu ‚lösenden‘ Problemlagen hin ausgewertet. Da mir hier der Raum für eine Darstellung des Auswertungsgangs fehlt, beschränke ich mich im folgenden auf eine illustrierte ergebnisorientierte Präsentation der zentralen Rekonstruktionsaspekte. Ansetzen werde ich an einem zentralen Moment des For​schungsstandes.

3.2

Der Strukturkern polizeilichen Vernehmens 



von Beschuldigten: 



die Aushandlungsdominanz des Beschuldigten

Einmütigkeit besteht in der Vernehmungsforschung darüber, daß die Aushandlungs- oder Definitionsmacht in polizeilichen Beschuldigtenvernehmungen den Vernehmungs​beamten zukommt. Sowohl Banscherus und Schmitz als auch Brusten und Malinowski gehen in ihren hier praxiskritischen da gesellschaftskritischen Untersuchungen des Vernehmungsgeschehens davon aus, daß ein Beschuldigter dem Vernehmungsbeamten in der Regel kaum etwas entgegenzusetzen hat. Und auch die kriminalistische Anlei​tungsliteratur, geschrieben meist von Vernehmungspraktikern, geben dem Beschuldigten kaum eine Chance für den Fall, daß der Beamte sein Handwerk versteht (zusammenfas​send: Brusten/Malinowski 1975, Schröer 1992).

Bewegt man sich nun selbst im Feld, und hat man die Gelegenheit, die Vernehmungs​praxis direkt zu beobachten, dann sieht man diese Einschätzung vor allem für die mitt​lere und kleinere Kriminalität bestätigt. Die Beamten haben ihre ‚Kunden‘ alles in allem ‚gut im Griff‘. Wendet man sich dann aber handlungsentlastet den erhobenen Tonband​protokollen zu, und durchforstet man die transkribierten Vernehmungen feinanalytisch, dann können doch Zweifel an der unterstellten Aushandlungsdominanz des Verneh​mungsbeamten aufkommen. Solche Zweifel drängen sich allerdings nur selten so deut​lich auf, wie bei dem Vernehmungsfragment, das ich jetzt vorstellen möchte.

Es geht in diesem Fall um einen jungen Mann, der beschuldigte wird, Haschisch konsumiert und in erheblichem Umfang geschmuggelt und gedealt zu haben. Eine Hausdurchsuchung hatte keine belastenden Beweise erbracht, und der Beschuldigte wurde zu einer polizeilichen Vernehmung gebeten, zu der er auch pünktlich erschien. Nach einem kurzen Einstiegsdialog, in dem er von dem Vernehmungsbeamten respekt​voll behandelt wurde, wurden die Personalien des Beschuldigten aufgenommen. An​schließend leitete der Beamte zur Vernehmung zur Sache über:

Fall 18

VB.:
Ja .. So ... (5 Sek.) Also die Angaben mußten Se machen.

B.:
Ja ja is klar.

VB.:
Wat jetzt kommt, da müssen Se nix dazu sagen, ne. Der Vorwurf steht im Raum. Handel mit Betäubungs​mittel.

B.:

Ja ja &

VB.:
Wolln Se also aussagen zu?
B.:

Nee, wofür? Ich weiß ja gar nich, worum es geht. Wa warum ich äh da durchsucht worden bin. Wo ich

VB.:
Ja dat geht ja aus dem Durchsu​chungsbeschluß hervor. Weil Se ver​dächtigt werden, & & Betäubungsmittel​handel zu treiben. Sprich, Sie sollen ganz konkret Ha​schisch unters Volk bringen, ge​gen Geld. ... (4 Sek.) Das ist der Vorwurf, der im Raum steht.

B.:
 
Ja aber da muß ich doch da irgendwie ge​​schnappt wer​den. & &
VB.:
Ja Sie Sie Sie Sie. Lassen Sie mi mich mal reden. Sie sitzen hier ne? und äh . . geschnappt sind Sie dann ja in diesem Fall sach ich ma ja? Ich will Ihnen gleich auch noch wat sagen, wat we da konkret haben.

B.:

Ja ja

VB.:
Dann werden sagen, wolln Se da dann wat zu sagen ja?

B.:

Ja ich muß mir dat mal anhören &. 

Der Beschuldigte nimmt also bedingt sein Recht auf Aussageverweigerung wahr. Zur Begründung verweist er den Beamten – kommunikativ etwas unbeholfen – darauf, daß er über die ihn belastenden Beweise nicht aufgeklärt sei. Implizit schwingt mit, daß er bei einer Offenlegung entsprechender Beweise aussagebereit sein könnte. Der Verneh​mungsbeamte ist irritiert. Er scheint durch das Manöver des Beschuldigten unter Druck geraten. Wenig souverän stellt er dem Beschuldigten eine Offenlegung der Beweislage in Aussicht, erkundigt sich aber direkt, ob der Beschuldigte für diesen Fall auch aussage​bereit sei. Der Beschuldigte hält sich weiter zurück. Er wolle erst einmal hören und sich dann entscheiden.

Verunsichernd dürfte dieses Aussageverhalten nicht nur auf den Vernehmungs​beamten wirken. Es dürfte auch einen Vernehmungsforscher irritieren, der von der Aushandlungs- und Definitionsmacht eines Vernehmungsbeamten gegenüber einem Beschuldigten überzeugt ist. Immerhin gelingt es dem Beschuldigten scheinbar mühelos nicht nur, den Beamten aus den Rhythmus zu bringen. Er stellt ihm überdies implizit Bedingungen in bezug auf die weitere Vernehmungsführung, auf die sich der Beamte dann auch sofort einläßt. Recht unvermittelt deutet sich mit diesem Fallfragment an, daß die Aushandlungsposition des Beschuldigten in polizeilichen Vernehmungen gar nicht so schwach sein dürfte wie vermutet. Die sonst eher im Verborgenen wirkende Hand​lungsstruktur polizeilichen Vernehmens von Beschuldigten wird mit einem Mal in ihren Umrissen erkennbar. Sie soll nun systematisch skizziert werden:

Mit dem „Modernen Anklageprozeß mit Ermittlungsgrundsatz“ ist dem Beschuldigten für das Strafverfahren die Position eines Prozeßsubjekts zugewiesen, dem gegenüber sich eine Beeinträchtigung der autonomen Willensentschließungsfreiheit während der Vernehmung verbietet (siehe §§ 136, 136a, 163a III-V StPO). Immerhin entsprechen dem liberalen Grundsatz des Verfahrens die Prinzipien des „Fair trial“ und der „Waffen​gleichheit“, denen auch die polizeiliche Vernehmung verpflichtet ist
. Die Stellung des Beschuldigten als Prozeßsubjekt wird aber nicht bloß postuliert, sie ist auch verfahrens​rechtlich abgesichert. So verfügt der Beschuldigte für die gesamte Vernehmung u. a. über ein Aussageverweigerungsrecht, und mit diesem Aussageverweigerungsrecht und der Erforderlichkeit einer Genehmigung des Aussageprotokolls durch den Beschuldigten ist ein Aushandlungsrahmen geschaffen, in dem die Einlassungen des Beschuldigten (a) nicht hintergehbar für die Aushandlungsmodalitäten und die Ergebnisfestlegung aus​schlaggebend sind, so daß dem Beschuldigten (b) – strukturell – die Möglichkeit eröffnet ist, ein weitgehend an den eigenen Vorstellungen orientiertes Aushandlungsverfahren und eine entsprechende Ergebnisbestimmung durchzusetzen
.

Für die Ermittlungen, die der Vernehmungsbeamte als Hilfsbeamter der Staatsanwalt​schaft durchzuführen hat, stellt die strukturell starke Aushandlungsposition des Beschul​digten ein erhebliches Problem dar. Der Beamte bleibt bei seiner Wahrheitserforschung in der Beschuldigtenvernehmung (im Hintergrund) von der Kooperativität des auf seine Verteidigung bedachten und damit möglicherweise um die Verschleierung des Sach​verhalts bemühten Beschuldigten abhängig. Nimmt er seinen Ermittlungsauftrag ernst, dann bleibt ihm nur der Versuch, dem Beschuldigten den Blick für seine Stellung als Prozeßsubjekt zu nehmen und so die aushandlungsdominante Position des Beschuldigten mit dem Ziel zu unterlaufen, kommunikative Lagen zu schaffen, in denen der Beschul​digte seine Aushandlungsdominanz nicht ausspielt und mit denen eine methodische, sachverhaltsgemäße Rekonstruktion näherungsweise möglich wird. Der Einsatz zwangs​kommunikativer Strategien allein reicht hierzu bei weitem nicht aus, wie mit einem zweiten Beispiel gezeigt werden soll:

Fall 23

Vb.:
Wann hass letzte Mal im Knast gesessen?

B.:
Vor fünf Jahren

Vb.:
Mh. Und wann hasse die letze ma äh Bestrafung gekriegt?

B.:
Bitte?

Vb.:
Wann hasse die letzte Bestrafung bekommen? Egal wat. Ob Gefängnis oder &
B.:
Von 84 bis 88 hab ich die letzte Inhaftierung war 85

Vb.:
Ja un ne Geldstrafe &
B.:
Nein
Vb.:
Hasse keine jekriecht?

B.:
Nein

Vb.:
Warum lüchse denn?

B.:
Wieso dat denn?

Vb.:
Steht doch wat drin.

B.:
Wo?

Vb.:
Wegen Beförderungserschleichung

B.:
Wegen was?

Vb.:
Beförderungserschleichung. Bis schwarz gefahn 

B.:
Ach so
Vb.:
Fünfzehn Tagessätze a 30 Mark. Steht hier drin. Warum lüchse denn?

B.:
& & &

Vb.:
Ja wie? Du hast doch vor Gericht gestanden deswegen. Dat hab ich dich doch gefragt. 

B.:
Ne, da war ich nich beim Termin
Vb.:
Da warse nich & & & So hab ich jetz alles zur Person. Kenn ich Dich ja son biß​chen. Können wer jetzt zur Sach kommen. (tippt) Jut. wie war dat?

B.:
Heut nachmittag?

Vb.:
Heut nachmittag & & Dat geht jetzt hier um die &. Du mußt mir dat schon en paar mal erklären. Jetzt musse Dir mal vorstellen, ich bin doof.

B.:
Ja äh ich mach keine Aussage komm ich hab pack mich weg.
Der Vernehmungsbeamte ist mit seinen kommunikativen Manövern darum bemüht, dem Beschuldigten seine Überlegenheit und damit die Aussichtslosigkeit seiner Verteidi​gungslage zu demonstrieren. Er will dem Beschuldigten eine Lage suggerieren, in der dem nur noch die Fügsamkeit zu bleiben scheint. Dabei nimmt der Vernehmungsbeamte eine herablassende und den Beschuldigten diskreditierende Haltung ein, was der bis dahin durchaus aussagewillige Beschuldigte allerdings – anders als erwartet – postwen​dend mit einer Aussageverweigerung quittiert. Die zwangskommunikativen Bemühungen des Beamten, sich den Beschuldigten für die Sachverhaltsrekonstruktion und die Beweis​erhebung gefügig zu machen, sind so erst einmal gescheitert.

Die Situation stellt sich für die polizeilichen Vernehmungsbeamten allerdings normaler​weise nicht ganz so mißlich dar, wie es die angedeutete, dem Vernehmungsbeamten auferlegte schwache Aushandlungswarte und die beiden illustrierenden Vernehmungs​fälle suggerieren
. Denn eine Kompensation der strukturell schwachen Aushandlungs​lage ergibt sich für den Polizisten schon fast naturwüchsig aus der Personalunion von Vernehmungsbeamtem und polizeilichem Ordnungshüter. Das bedarf der Erläuterung!

Die Tatsache, daß der Polizist als Ordnungshüter bei Ermittlungen in Straf​sachen und eben auch bei der Vernehmung des Beschuldigten de facto den Handlungstyp wechselt, also Ermitt​lungs- und Verneh​mungsbeamter in einem justizförmigen Strafverfahren wird, bleibt nicht nur häufig genug bei den Polizeibeamten unbeachtet, sondern wird vor allem von der (laienhaften) Bevölkerung im Normalfall gar nicht erst registriert. Durch die Personalunion von Ordnungshüter und polizeilichem Vernehmungsbeamten und als Folge der selbstverständlichen Erin​nerung an das einsoziali​sierte Bild von einem polizei​lichem Ordnungshüter ist von vornherein der Blick dafür verstellt, daß der Polizei​beamte in der Vernehmung weniger die Ordnung hütet als vielmehr – nach völlig anders gelager​ten Verfahrensgrundsätzen – dem Recht und der Gerechtigkeit zur Geltung verhilft. D.h. zugespitzt: Stehen ‚wir‘ in einer Beschuldigtenver​nehmung einem polizeili​chen Vernehmungs​beamten gegenüber, dann neigen ‚wir‘ erst einmal selbstver​ständlich zu der impliziten Annahme, ‚uns‘ in einem Diskurs zu befinden, in dem es um die Wie​derherstellung ‚unserer‘ verletzten öffentlichen Sicherheit und Ordnung geht.

In einem solchen Diskurs, und dieses Wissen ist ‚uns‘ genauso selbstverständlich, ist der ordnungshütende Polizist aushandlungsdominant: Er verfügt über die Definitions​macht bei der Bestimmung von die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdenden Situationen, und er entscheidet weitge​hend eigenständig über die ‚angemessene‘ Re​aktionsgestaltung. Der Polizeibeamte, das erwarten ‚wir‘, muß über eine gewisse Durch​setzungsfähigkeit verfügen. Dabei geht es ihm in einem weiteren Sinne um Erziehung, nämlich um die Erziehung des ihm anvertrauten Milieus. Er orientiert sich an partikulari​stisch durchtränkte universalistische Normen, so daß die moralische Autorität, über die der Schutzpolizist ohne Zweifel verfügt, am ehesten der eines ‚öffentlichen Erziehers‘, eines Erziehers der Öffentlichkeit in der Öffentlichkeit entspricht. Die Haltung eines polizeilichen Ordnungshüters ist problemlos an diverse Alltagsdiskurse anschließbar: sie kann z.B. mit der Einnahme einer väterlich erzieherischen oder partnerschaftlichen Attitüde überformt und ausdifferenziert werden.

So glaubt man sich unterschwellig von der Überzeugungsbildung dieser öffentlich moralischen Autorität abhängig und steht als Beschuldigter entsprechend unter Recht​fertigungsdruck. Sich dieser moralischen Autorität zu widersetzen erscheint dann nicht nur unklug und möglicherweise gefährlich – nein: eigentlich gehört es sich nicht, einem Hüter der von ‚uns‘ geteilten öffentlichen Ordnung ‚ungerechtfertigt' Widerstand zu leisten: die Aussage zu ver​weigern, ihn zu täuschen etc. Allerdings sind die Loyalitäts- und Vertrauensbindungen doch nicht so tiefsitzend wie in primären Vertrauensbeziehun​gen, also beispielsweise einem Vater gegenüber: Darauf deuten die beiden oben aufge​führten Fälle hin. Ein Vernehmungsbeamter kann sich des Beschuldigten nie völlig sicher sein, und die Kunst des polizeilichen Vernehmens besteht dann auch darin, die in kulturspezifisch einsozialisierten Orientierungsmustern angelegte Kooperationsneigung von Beschuldigten durch die Einnahme entsprechender personaler Haltungen so zu stabilisieren, daß der jeweilige Beschuldigte dann auch tatsächlich kooperativ ist. D.h.: Die alltagsweltlich ‚irrtümliche‘ Diskurs- und Rollenzuschreibung wird von den Verneh​mungsbeamten durchweg unterstützt und gefördert. Sie überziehen ihre Rolle selbstver​ständlich entweder direkt erkennbar mit der Haltung eines Ordnungshüters – mit der Haltung eines ‚öffentlichen Erziehers‘ – oder aber mit Anschlußüberformungen, die die polizeiliche Haltung nicht mehr so unvermittelt erkennen lassen. Sie überformen den Vernehmungsdiskurs mit dem Ziel, die Beschuldigten in eine Kooperation hinein​zuziehen.

Um zumindest einen Eindruck von diesen Überformungsbemühungen zu vermitteln, sollen im folgenden zwei Vernehmungseinstiegsdialoge präsentiert werden

Fall 19
Zum Kontext: Die Vernehmung kommt infolge einer routinemäßigen Kontrolle auf dem Hauptbahnhof zustande. Die Drogenfahnder kontrollieren regelmäßig eine bestimmte Zugverbindung, die häufig von Dealern benutzt wird. Die müssen den Zug am hiesigen Bahnhof verlassen und ggf. umsteigen. Dabei können die Fahnder sie beobachten und sich so einen Teileinblick in ‚ihr‘ Milieu verschaffen.

Zum Fall selbst: Die Fahnder überprüfen gerade einen polizeibekannten Dealer, als zwei ihnen unbekannte junge Männer an ihnen vorbeigehen. Dabei verliert einer ein Päckchen. Die Beamten bemerken dies sofort. Der Leiter der Drogenfahndung nickt seinen beiden Kollegen kurz zu, die ergreifen die beiden Männer, drücken sie an die Wand und durchsuchen sie. Dabei finden sie Haschisch und Marihuana. Die beiden Männer sind völlig verblüfft und zeigen keinerlei Gegenwehr. Sie werden umgehend zur Wache überführt und parallel vernommen. Der Einstieg in eine dieser Vernehmungen wird nun beschrieben:

Direkt zu Beginn der Vernehmung bemüht sich der Vernehmungsbeamte um einen freundlichen, wenig förmlichen Kontakt zu dem immer noch völlig konsternierten Beschuldigten: 

Vb.:
So paß auf, dat isset schon. Kriegst nacher den ganzen Kladderadatsch bis auf et Haschisch natürlich widder. Ja nu, i muß ja auch wat andert zu rauchen haben, ne. Ich sach da jo au nix zu, awer ich kann ja mit ruhigem Gewissen sagen, ich tus nisch.

B.: 
Das is ja egal. 

Vb.:
Da hat, wobei ich da jetzt

B.:
ich steh jetzt in Verdacht?
Vb.:
Paß auf, ich sach Dir dat also ganz klipp und klar, deshalb zieh ich dat auch hier so en bißchen locker auf un versuch da, ich find da im End​effekt da auch nichts mehr Verwerf​liches bei. Ich hab natürlich meine Schwierig​keiten damit, Haschisch legalisiert zu sehen, ne, aber aus ande​ren Gründen. Bald san wer für so Leute wie Dich, wo ich dat Gefühl hab, o.k., dat is en reiner Konsument, is dat in Ordnung. Aber wenn dat so abläuft, wie et in Holland abgeht, wo de dann Leute hast, die zwei drei vier fünf Kilo und mehr pro Tag verkaufen und die nich

B.:
ja

Vb.:
jefaßt werden, könn wer als immer nur Konsumein​heiten quasi dahaben, ne. Da hört hier der Freu der Spaß für mich auf. Un ich seh natürlich im​mer wieder die Gefahr äh, daß man da zu leicht an andere Drogen kommt.
Der Vernehmungsbeamte ist gegenüber dem um Orientierung ringenden Beschuldigten („ich steh jetzt in Verdacht?“) deutlich um eine Bagatellisierung der Straftat​ bemüht. Er geht auf die Frage des Beschuldigten erst gar nicht ein und unterläuft so eine förmliche Einweisung in die anstehende Vernehmung. Statt dessen setzt er zu einer grundsätzli​chen, eher persönlich gehaltenen Stellungnahme an. Er grenzt verständnisvoll die gesetzliche Lage von seiner persönlichen Bewertung des Konsums leichter Drogen ab und räsoniert über den geringen Konsum leichter Drogen im Zusammenhang mit der Dealerei im großen Stil. Er bindet die von ihm andeutungsweise vorgenommene Ein​schätzung und Wertung mit Konsequenzen für die Vernehmungsgestaltung an seine Person, und er deutet einen wohlwollenden personalen Kontakt zum Beschuldigten aus der Haltung eines eher eigenständig agierenden Ordnungshüters bzw. Drogenfahnders an. Dabei wird allerdings unter der Hand aus dem immer noch zu klärenden ‚Ver​dacht' gegenüber dem Beschuldigten eine unbestrittene Tatsache: Der Beschuldigte gilt bereits wie selbstverständlich als Drogenkonsument. Als erfahrener Ordnungshüter kann der Beamte die Situation, dies deutet er implizit an, einschätzen, und er sieht keinen Anlaß, drumherum zu reden. Der Beschuldigte protestiert auch nicht, sondern läßt sich ohne weiteres auf das Beziehungs-, Kontakt- und Gesprächsangebot des Beamten ein. Nach​dem der Vernehmungsbeamte dem Beschuldigten direkt zu Beginn der Vernehmung also seine liberale Einstellung vermittelt, auch in der Gesprächsform eine wohlwollende Haltung zum Ausdruck gebracht hat und der Beschuldigte dieses Kontaktangebot wohl angenommen hat, geht der Beamte sogar dazu über, das beschlagnahmte Marihuana gemeinsam mit dem Beschuldigten zu wiegen. Der aufkommende Kontakt wird so stabilisiert und der Beschuldigte wird in die Ermittlungen gegen sich selbst einzubezo​gen. Die Strategie ist erfolgreich. Der Beschuldigte beteiligt sich und ist im weiteren dann auch, ohne Probleme zu machen, im vollen Umfang geständig.

Fall 9

Zum Kontext: Der Beschuldigte, der dem Beamten bereits aus früheren Ermittlungs​zusammenhängen bekannt ist und der noch eine Bewährungsstrafe offen hat, wurde im Zusammenhang mit der Wohnungsdurchsuchung bei einem Haschischdealer während eines „Verkaufsgesprächs“ aufgegriffen und zum Präsidium überführt. Die Vernehmung fand im Anschluß an die Vernehmung des Dealers statt.

Zur Vernehmung selbst: Der Vernehmungsbeamte bemüht sich direkt zu Beginn der Vernehmung um eine lockere Atmosphäre. Er inszeniert ein freundliches, fast kumpeli​ges Gespräch unter Drogenszenevertrauten:

Vb.:
So Walter, jetzt mal Spaß beiseite. Mich überrascht das tatsäch​lich, dat wir Dich da bei Haschisch überrascht haben.

B.:
Was?

Vb.:
Bei Haschisch

B.:
Was &

Vb.:
Ja, bis letzte Mal wo Du aufgefallen bist, war Heroin

B.:
Ja . 
Vb.:
Ich sagte, dat hat mir gut gefallen. Der Ausdruck ist zwar ein bißchen schwachsinnig, aber der hat mir trotzdem gut gefallen. Ich bin ein multi​toximaner Typ.

B.:
Dieser Schwachsinn, & &

Vb.:
Was?

B.:
& & & multitoximaner Typ, Schwachsinn.

Vb.:
Den kennste also, ja?

B.:
Ja, totaler Schwachsinn so wat.

Vb.:
Paß auf, spielt jetzt keine Rolle, ich würd den Namen auch nicht auf​​schreiben, ich bin nur gespannt, ob wir vom gleichen. Jetzt sag mir mal den Namen?

B.:
Ach der kommt vom M. und vom vom

Vb.:
Ach so, nee, ich hab jetzt gedacht, Du hättest ich hab also einen kon​kreten da.

B.:
Ja, das ist ja & & kann man sagen.

Vb.:
Also paß auf, Walter, wie gesagt, eben in der Bude, Du hast das Pech gehabt, daß de da gewesen bist, ansonsten wärste wahrscheinlich unter die übliche Generalamnestie gefallen, sprich, ich beliefere mehrere Kon​sumenten, deren Namen ich nicht nennen möchte, wobei eventuelle freiwil​lige Dateinamen trotzdem rausgekommen wären. Aber das wirst Du wahr​scheinlich selber wissen . . .. Das Spielchen bei der Polizei kennst Du, brauchst nichts zu sagen, kannst en Anwalt nehmen und und und

B.:
mhm . . Ich möchte ne Aussage machen.

Vb.:
Das ist schön.

B.:
Und dann ist Ende.
Der Vernehmungsbeamte gewinnt der ganzen Angelegenheit eine spaßige Seite ab und deutet in einem von ihm in​itiierten Ratespiel seine Szenekenntnisse an und testet die des Beschuldigten aus. Der Beschuldigte bleibt eher zurückhaltend, aber keinesfalls ableh​nend. Als der Vernehmungsbeamte dann auf den Vernehmungsgegenstand zu sprechen kommt, neigt er deutlich dazu, den Sachverhalt zu bagatellisie​ren. Er attestiert dem Beschuldigten, Pech gehabt zu haben. Man gewinnt fast den Eindruck, als tue der Beschuldigte ihm leid. Die Besonderheit dieses Zu​griffs wird bei einer Kontrastierung deutlich. Dem Vernehmungsbeamten hat es in diesem Fall, ähnlich wie er es Tage zuvor in einem anderen Fall mit Erfolg praktiziert hatte, offengestanden, den Beschuldigten mit dem Verweis auf Bewährungsversagen und Dealerei und einer damit im Raume stehen​den Inhaftierung unter Druck zu setzen. Gerade aber auf einen solchen Druck verzichtet er zugunsten einer bemühten, freundlich entspannenden und verständnisvollen Kontakt​aufnahme. Dazu paßt dann auch die kumpelige Belehrung über die Verfahrens​rechte eines Beschuldigten. Der Beschuldigte wird wie ein Einge​weihter und Bekannter be​handelt, den man im Grunde gar nicht aufklären muß. Das Verfahren selbst wird mit dem Begriff "Spielchen" ver​nied​licht. 

Der Beschuldigte bekundet dann auch noch, bevor er direkt befragt wird, seine Aussagebereit​schaft. Der Vernehmungsbeamte findet das "schön". So ist die Bezie​hungsgrundlage für ein Vernehmungsgespräch geschaffen, das von einem Dissens in der Sache – der Menge der konsumierten Rauschmittel – geprägt ist, in dem es sich der Vernehmungsbeamte dann aber erlauben kann, den Beschuldigten mit Erfolg zwangs​kommunikativ (Diskrepanzaufweisungs- und Überrumpelungsstrategie) zu konfrontieren. Der Beschuldigte ist zum Schluß geständig, obwohl er dadurch wohl als Bewährungs​versager ins Gefängnis gehen dürfte.

Mit diesen beiden Fallbeispielen konnte ich nur andeuten, was sich in seiner ganzen Tragweite erst in der Analyse vollständiger Vernehmungen zeigt: Die Vernehmung eines Beschuldigten ist für den Vernehmungsbeamten zuerst einmal Beziehungsarbeit. Die Vernehmungsbeamten nehmen in Anbetracht der strukturellen Aushandlungsdominanz des Beschuldigten informelle personale Haltungen ein, mit denen sie sich um die Ein​bindung des Beschuldigten in eine kooperative Vernehmungsbeziehung bemühen. Die Gestaltung dieser personalen Haltungen kann sehr unterschiedliche Formen annehmen: Szenekumpel, Sozialpädagoge, Vater, brutaler ‚Bulle‘ etc. Entscheidend ist, daß erst die Etablierung eines tragfähigen kooperativen Kontakts vermittels dieser Haltungen den polizeilichen Vernehmungsbeamten in die Lage versetzt, eine methodisch kontrollierte, zwangskommunikative Ermittlung und die entsprechende Beweiserhebung durchzuset​zen.

3.3

Kontrastierung: Polizeiliches Vernehmen von türkischen Migranten

Der Blick auf das polizeiliche Vernehmen von Beschuldigten verkehrt sich mit dieser Strukturbeschreibung radikal! Ihre Gültigkeit konnte ich zuletzt in maximaler Kon​trastierung recht eindrucksvoll bestätigen: und zwar in bezug auf die Vernehmung von türkischen Migranten der zweiten und dritten Generation durch deutsche Vernehmungs​beamte. Mit der Beschreibung dieses Kontrasts möchte ich meine Strukturbeschreibung abrunden.

Ausgangspunkt der Untersuchung war die Beobachtung, daß die deutschen Polizisten in der Vernehmung der türkischen Migranten weit weniger erfolgreich waren als bei den deutschen Beschuldigten. Sprachprobleme spielten dabei keine Rolle. Darauf angespro​chen bestätigten die Beamten dann auch, daß die Vernehmungen mit den türkischen Beschuldigten sie immer wieder vor Probleme stellten, die sie kaum zu bewältigen vermochten. Plausible Erklärungen dafür brachten sie nicht vor. Da mir bei der Aus​wertung der transkribierten Vernehmungen dann auch nur die Geschicklichkeit der türkischen Beschuldigten auffiel, ohne daß ich dafür ein Verständnis entwickeln konn​ten, bin ich dazu übergegangen, die Vernehmungen gemeinsam mit türkischen Co-Interpreten auszuwerten. Daraus ergab sich dann der folgende, meine Strukturhypothese stützende Erklärungsansatz für das Verteidigungsverhalten der türkischen Migranten
.

Türkische Migranten der zweiten und dritten Generation – so die Co-Interpreten über​einstimmend – verstehen sich nicht als Teil der von uns gemeinsam geteilten öffentlichen Ordnung. Sie sind Mitglieder einer marginalen Migrantenkultur, die in diese ‚gemein​sam geteilte‘ öffentliche Ordnung noch nicht integriert ist und deren Integration – ver​traut man der von Heitmeyer, Müller und Schröder vorgelegten Untersuchung zum „Verlockenden Fundamentalismus“ (1997) – sich sogar rückläufig entwickelt. Sie stehen dieser Ordnung (noch) randständig gegenüber, und sie werden von der ‚Residenzgesell​schaft‘ auch als Abweichler von ‚ihrer‘ Ordnung begriffen.

Damit aber nicht genug: Ein türkischer Migrant erlebt sich überdies als unerwünsch​ter Teil dieser Gesellschaft degradiert. Auf politischer, juristischer, gesellschaftlicher und privater Ebene sieht er sich unentwegt Ausgrenzungsbestrebungen ausgesetzt. Die Polizei wird von den in Deutschland aufgewachsenen türkischen Migranten der zweiten und dritten Generation – darin stimmen die von mir befragten türkischen Migranten im wesentlichen überein – durchweg als ein herausragender behördlicher Repräsentant der gegen sie gerichteten gesamtgesellschaftlichen Ausgrenzungsbestrebung erlebt. Von daher ist es den türkischen Migranten kaum möglich, gegenüber einem deutschen Polizeibeamten von vornherein so etwas wie Loyalität oder implizites Vertrauen zu empfinden. Der deutsche Polizeibeamte repräsentiert für ihn erst einmal eine öffentliche Ordnung, der er nicht angehört, aus der er sich gerade mit Hilfe dieses Polizeibeamten immer wieder von neuen ausgegrenzt sieht und der so letztlich seine Integration hinter​treibt.

Gerade weil türkische Migranten gegenüber einem deutschen Polizeibeamten bzw. Schutzpolizisten kein noch so implizites Vertrauen hegen und sich ihm gegenüber auch nicht loyal fühlen, realisieren sie mit der in polizeilichen Vernehmungen von den Beamten in Variationen und verschleiert zur Geltung gebrachten Haltung eines für die gemeinsam geteilte öffentliche Ordnung stehenden Ordnungshüters auch keine Koopera​tionsverpflichtungen. Sie sind einfach nicht sensibel gegenüber der implizit an sie herangetragenen Erwartungshaltung und von daher ihr gegenüber immun. Statt dessen erleben sie – sensibilisiert durch ihr chronisches Mißtrauen – in den Vernehmungs​bemühungen der Beamten überdeutlich die Verletzungen ihrer migrantenspezifischen Vorstellungen von einer angemessenen Vernehmungsführung. Sie realisieren, daß sie als gleichberechtigte Gesprächspartner nicht in Betracht kommen, daß sie nicht in den Stand gesetzt werden sollen, sich sachlich formell zu verteidigen, daß man versucht, ihre Verteidigung zu unterlaufen, und daß man sie unter Existenzdruck zu setzen versucht, um sie in die Selbstbelastung zu treiben. Kurz: Sie erleben recht bewußt in den all​täglichen Vernehmungsstrategien der Beamten rüde Überrumpelungsversuche, denen gegenüber sie sich dann relativ erfolgreich zur Wehr setzen.

Bestätigt wird meine Strukturhypothese zur polizeilichen Beschuldigtenvernehmung durch diesen Befund in den zwei zentralen Punkten:

a)
Mit der Immunität der türkischen Migranten gegenüber den personalen Kooperations​strategien der deutschen Vernehmungsbeamten verschärft sich die strukturelle Ermitt​lungslage für die deutschen Beamten in Vernehmungen mit türkischen Beschuldigten erheblich. Die Beamten können nicht mehr mit Aussicht auf Erfolg auf ihre wichtig​ste und bislang so erfolgreiche Ermittlungsstrategie zurückgreifen. So kommt es, daß die türkischen Migranten die Aushandlungsdominanz eines Beschuldigten in Verneh​mungen weitergehender ausreizen, womit sie das für das polizeiliche Vernehmen von Beschuldigten typische Dominanzgefälle sichtbarer machen. 

b)
Die auf Kooperationsverpflichtung angelegte Beziehungsarbeit der Vernehmungs​beamten scheitert, weil die türkischen Beschuldigten aus ihrer migrantenspezifischen Randstellung heraus in dem Vernehmungsbeamten nicht den vertrauten Hüter einer gemeinsamen öffentlichen Ordnung sehen. Indirekt wird so deutlich, daß die kompen​satorische Beziehungsarbeit in polizeilichen Vernehmungen im Normalfall dann erfolgreich ist, wenn die Beschuldigten über das entsprechende kulturspezifische Orientierungsfundament verfügen.

Die polizeiliche Vernehmung von türkischen Migranten verweist so im Scheitern der Bemühungen der Vernehmungsbeamten auf den ansonsten eher erfolgreich eingesetzten kulturspezifischen Lösungstyp: die Beziehungsarbeit mittels überformender personaler Haltungen – und auf den Kern des Handlungsproblems, das es mit dem polizeilichen Vernehmen von Beschuldigten zu lösen gilt: die Aushandlungsdominanz des Beschul​digten.

4.4

Zur Relevanz von Strukturrekonstruktionen 



zum polizeilichen Vernehmen

Die von mir betriebene Rekonstruktion zur Handlungslogik polizeilichen Vernehmens von Beschuldigten war grundlagentheoretisch angelegt – und von daher natürlich For​schung über die Polizei. Das beobachtbare Vernehmungshandeln von Polizeibeamten wurde auf seine strukturale Motivierung hin untersucht, d.h., es wurde aus dem ihm vorgegebenen und nicht hintergehbaren ‚inneren‘ Handlungsrahmen heraus verstehbar gemacht. Über die Ebene der bloß verstehenden Handlungsbeschreibung hinaus – und mit diesem Hinweis möchte ich schließen – kann diese Analyseperspektive sowohl für eine praxiskritische als auch für eine gesellschaftsanalytische Vernehmungsforschung fruchtbar gemacht werden:

a) Die praxiskritische Vernehmungsforschung erhält mit der Beschreibung des struktu​rellen Handlungsrahmens erst das Fundament, von dem aus sich die Praxis gegen​standsangemessen kritisch betrachten läßt.

b) Die gesellschaftsanalytisch ausgerichtete Vernehmungsforschung verfügt mit der Kenntnisnahme der handlungstypspezifischen Binnenperspektive über den Bezugspunkt, in dem für den Handlungstyp polizeiliches Vernehmen der gesellschaftliche Reproduktionsprozeß im Kern subjektiv fundiert ist und mit Blick auf den dieser Prozeß erst gültig beschrieben werden kann (Schütz 1977).

So betrachtet stellt die Rekonstruktion der strukturellen Motive für das polizeiliche Vernehmen eine Schnittstelle für die Vernehmungsforschung insgesamt dar! 
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� 	Siehe hierzu: Soeffner 1989, Reichertz 1991, Soeffner/Hitzler 1994, Reichertz/Schröer 1994, Hitzler/ Reichertz/Schröer 1999 und in diesem Band Reichertz/Schröer.


� 	Bei dem präsentierten Datenmaterial handelt es sich um verschriftete Tonbandprotokolle. Mit "." sind Gesprächspausen markiert: pro Sekunde ein Punkt. Mit "&" sind die unverständlichen Passagen gekennzeichnet. Untersteichungen verweisen auf gemeinsames Sprechen hin.


� 	Bei Peter Wulf sind die wesentlichen liberalen Grundsätze des Modernen Anklageprozesses zusammengefaßt (1984: 5-28). Zur historischen Entwicklung des rechtsstaatlich-liberalen Verfahrensrechts siehe Schmidt 1965: 282-353.


� 	Die Aushandlungsdominanz des Beschuldigten in der polizeilichen Beschuldigtenvernehmung ist empirisch plausibilisiert und systematisch beschrieben in Schröer 1992a, 1992b, 1994.


� 	Das im folgenden dargestellte, von den polizeilichen Vernehmungsbeamten routinisiert angewandte Lösungsmuster für das aufgezeigte strukturelle Ermittlungsproblem wurde empirisch und systematisch ausgearbeitet in Schröer 1990, 1992a.


� 	Die Untersuchung ist - allerdings mit dem Akzent auf die Interkulturelle Kommunikation - in aller Ausführlichkeit dargestellt in Schröer 2000. Eine kurze Zusammenfassung bildet mein Beitrag „Interkulturelles Patt“ in diesem Band.
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